Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG
Einige wichtige Regelungen für Frauen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung

zusammengestellt von Martina Puschke, Weibernetz e.V.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist am 18. August 2006 in Kraft getreten. Behindertenverbände haben seit vielen Jahren ein solches Antidiskriminierungsgesetz gefordert. Zwar haben wir seit 2002 ein Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), dessen Regelungen reichen jedoch nicht für einen umfassenden Diskriminierungsschutz behinderter Menschen aus.

Im BGG ist vor allem die Barrierefreiheit in der Bundesverwaltung, bei öffentlichen Gebäuden, Plätzen etc. geregelt.
Das AGG bietet nun 

· Schutz vor Benachteiligungen im Bereich Arbeit,
· Schutz vor Benachteiligungen bei Massengeschäften und bei privaten Versicherungsverträgen,
· Schutz vor mittelbarer Diskriminierung (Anschein nach neutrale Maßnahmen eine Gruppe benachteiligen)

Ziel des Gesetzes (§ 1)
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen (Zitat § 1)
Unterscheidung unmittelbare und mittelbare Diskriminierung (§ 3)
a) unmittelbare Diskriminierung: Erfahren einer weniger günstigen Behandlung als andere Personen in einer vergleichbaren Situation.
Gesetzestext § 3 Abs. 1: Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Fall einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

Beispiel: Einer blinden Mutter mit ihrer Tochter wird der Eintritt in ein Freibad ohne Begleitperson verwehrt, weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht genügend Sorge tragen könne. In diesem Fall liegt eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Behinderung vor, weil bei anderen Müttern auch nicht geschaut wird, ob sie grundsätzlich ihrer Aufsichtspflicht nachkommen können.
b) mittelbare Diskriminierung: wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren benachteiligen können, ohne dass sie sachlich gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung des Ziels angemessen und erforderlich sind (§ 3)

Gesetzestext § 3 Abs. 2: Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.
Beispiel: Ein Arbeitgeber bietet allen Beschäftigten eine für den Betrieb erforderliche Weiterbildung am Wochenende an. Das ist zunächst ein neutrales Angebot. Die Teilnahme ist für alleinerziehende Mütter jedoch erschwert, weil sie erfahrungsgemäß am Wochenende Familienpflichten nachgehen müssen. Damit kann eine mittelbare Benachteiligung z.B. für alleinerziehende Mütter vorliegen.
Unterschiedliche Behandlung wegen mehreren Gründen (§ 4)
Benachteiligungen z.B. behinderter Frauen aufgrund der Behinderung und des Geschlechts (sog. Doppeldiskriminierungen) werden im AGG berücksichtigt. 

Gesetzestext § 4: Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

Schutz vor Diskriminierung im Bereich Arbeit

Für Frauen und Männer mit Behinderung ist der Schutz vor Diskriminierungen als Beschäftigte nicht neu. Bereits zuvor waren Frauen durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und behinderte Menschen durch das SGB IX vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder der Behinderung z.B. in den Bereichen der Einstellung, der Höhe des Gehalts, beim Berufsaufstieg, bei Berufsberatung, bei Weiterbildungen etc., geschützt. Dieser Diskriminierungsschutz ist jetzt im AGG teilweise auf einen weiteren Personenkreis ausgeweitet worden. 
Im Folgenden werden nur einzelne Regelungen des AGG im Bereich Arbeit benannt.

Benachteiligungsverbot wegen eines angenommenen Grundes (§ 7)
Beschäftigte dürfen nicht wegen eines angenommenen Grundes aus §1 benachteiligt werden.

Gesetzestext § 7 Abs. 1: Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.
Beispiel: Ein Arbeitgeber will eine Frau nicht einstellen, weil er annimmt, dass sie in einer lesbischen Beziehung lebt. Dies wäre eine Benachteiligung aufgrund der vermuteten sexuellen Identität und damit verboten.
Zulässige unterschiedliche Behandlung (§ 8)

Beschäftigte dürfen unterschiedlich behandelt werden, wenn die wesentlichen beruflichen Anforderungen dies rechtmäßig rechtfertigen. Außerdem darf der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ nicht durch bestimmte Schutzvorschriften ausgehebelt werden.
Gesetzestext § 8 Abs. 1: Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.

Abs. 2: Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.
Beispiel: Einer blinden Frau darf weiterhin der Beruf der Busfahrerin verwehrt werden. Denn die wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung ist in diesem Fall das Sehvermögen. 
Hingegen darf sie kein geringeres Gehalt für ihre Arbeit als angestellte Fachjournalistin bekommen als ihr männlicher Kollege, wenn sie eine gleichwertige Arbeit leisten. Auch wenn sie schwanger wird und infolge des Mutterschutzgesetzes bestimmte Schutzvorschriften eingehalten werden müssen, darf ihr Gehalt nicht gekürzt werden.

Schutz vor sexueller Belästigung
Das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (Beschäftigtenschutzgesetz) ist mit dem AGG außer Kraft getreten. Allerdings sind einige Bereiche des Gesetzes im AGG übernommen worden. Frauen sind weiterhin vor sexuellen Belästigungen und Handlungsweisen geschützt. Dazu gehört auch das Leistungsverweigerungsrecht nach § 14. Außerdem muss nach § 33 AGG weiterhin das maßgebliche Recht entsprechend des zuvor gültigen Beschäftigtenschutz-gesetzes angewandt werden.
Gesetzestext § 14: Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

Gesetzestext § 33 Abs. 1: Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden.

Schutz vor Diskriminierung bei Massengeschäften und bei privatrechtlichen Versicherungen
Auch wenn dieser Schutzbereich für Frauen und Männer gleichermaßen von Bedeutung ist, seien hier kurz wichtige Neuerungen im Bereich des Zivilrechtsverkehrs genannt.

Benachteiligungsverbot bei sog. Massengeschäften (§ 19)
Massengeschäfte sind solche, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen. Dazu gehören Restaurants, Geschäfte, Versicherungen, Schwimmbäder, Theater, Reiseveranstalter etc. Solche Anbieter dürfen niemanden aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligen. Das Gleiche gilt für privatrechtliche Versicherungen.
Gesetzestext § 19 Abs. 1: Eine Benachteiligung aus Gründen bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist unzulässig.

Ausnahmen:

· Bei besonderem Nähe- oder Vertrauensverhältnis (Bsp.: Vermieter wohnt auf demselben Grundstück) (§ 19 Abs. 5)
· Wenn Gefahren vermieden oder Schäden verhütet werden sollen (§ 20 Abs. 1 Ziffer 1)
· Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften (§ 20 Abs. 1 Ziffer 4)
· Wenn die unterschiedliche Behandlung besondere Vorteile gewährt (§ 20 Abs. 1 Ziffer 3)
· Bei Versicherungen unterschiedliche Prämien, wenn sie auf versicherungsmathematischen und statistischen Daten der Risikobewertung beruhen (§ 20 Abs. 2)
Wenn jemand benachteiligt wurde…
· Verlangen der Beseitigung des Missstandes (§ 21 Abs. 1)
· Schadenersatz (§ 21 Abs. 2)
· Anspruch muss innerhalb von 2 Monaten geltend gemacht werden (§ 21 Abs. 5)
· Beweislast trägt der/diejenige, der/die benachteiligt hat (§ 22)
· Antidiskriminierungsverbände (mit mind. 75 Mitgliedern und entsprechendem Satzungszweck) können Geschädigte unterstützen (§ 23)
· Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ) berät, informiert und unterstützt (§ 25 ff.)
Häufig gestellte Fragen:

Darf es noch reine Projekte für behinderte Frauen geben? Oder sind sie unzulässig, weil sie behinderte Männer nicht mit einbeziehen?
Es darf weiterhin Projekte nur für behinderte Frauen geben. Laut § 5 AGG sind positive Maßnahmen zulässig, wenn dadurch „bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.“

Da behinderte Frauen in vielen Bereichen gegenüber behinderten Männern und nichtbehinderten Frauen gesellschaftlich benachteiligt sind, darf es weiterhin reine Projekte für behinderte Frauen geben.

Dasselbe gilt für Frauenbuchläden, Treffpunkte für Lesben und Schwule oder Menschen mit Migrationshintergrund etc. Es können sich auch weiterhin Männer nicht in einen Frauenbuchladen „einklagen“ und Frauen nicht in eine Schwulensauna etc.
Dürfen Stellenangebote nur für behinderte Frauen ausgeschrieben werden?

Grundsätzlich müssen Stellenangebote neutral ausgeschrieben werden. Behinderte Menschen dürfen nach dem Gesetz jedoch nur nicht benachteiligt werden. Sie dürfen aber bevorzugt werden, z.B. im Falle von Stellenanzeigen.

Wenn z.B. eine Organisation von behinderten Frauen für behinderte Frauen eine Stelle ausschreibt, darf diese weiterhin explizit für Frauen mit Behinderung ausgeschrieben werden, sofern es sachlich gerechtfertigt ist, dass diese Arbeit von einer behinderten Frau ausgeübt werden muss.
Darf es weiterhin eine spezielle Förderung für Frauen oder für Frauen mit Behinderung z.B. durch die Agentur für Arbeit geben?

Ja, solche Förderungen darf es weiter geben, weil positive Maßnahmen zur Beseitigung von Nachteilen zulässig sind.
Kann ich eine Stelle oder auch eine Wohnung einklagen, wenn ich als behinderte Frau abgewiesen wurde?

Grundsätzlich muss zunächst geklärt werden, aus welchen Gründen die Frau die Stelle oder die Wohnung nicht bekommen hat. Nur wenn der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin oder der Vermieter/die Vermieterin deutlich gemacht hat, dass die Stelle oder die Wohnung aus Gründen der Behinderung oder des Geschlechts nicht vergeben wurde, gibt es eine Chance auf Verklagen. Wurde diese Begründung nicht genannt, greift das AGG nicht.

Auch wenn die Gründe Behinderung und/oder Geschlecht genannt wurden, ist zu fragen, ob die Stellenbesetzung wegen der Art der auszuübenden Arbeit an einen Mann oder eine nichtbehinderte Frau erfolgte. 
Bei der Wohnungsvermietung kommt es u.a. auf die Anzahl der vermieteten Wohnungen des Vermieters/der Vermieterin an. Erst wenn der Vermieter/die Vermieterin mind. 50 Wohnungen vermietet, greift das AGG. Ein Vermieter darf z.B. eine barrierefreie Wohnung an einen nichtbehinderten Mieter vermieten, auch wenn sich eine Rollstuhlfahrerin beworben hat. Wenn der Vermieter über 50 Wohnungen vermietet, darf er jedoch nicht sagen, dass er die Wohnung nicht an eine behinderte Frau vermieten wollte.
Darf mir eine Versicherung als behinderte Frau jetzt noch eine Lebensversicherung oder andere Versicherungen verweigern?

Im AGG sind Übergangsregelungen festgelegt. Bei privatrechtlichen Versicherungen treten die Regelungen des AGG erst am 23. Dezember 2007 in Kraft. Ab diesem Tag dürfen private Versicherungen Niemanden mehr abweisen. Sie dürfen jedoch z.B. unterschiedliche Beiträge erheben, wenn diese unterschiedliche Behandlung (in diesem Fall der höhere Beitrag) „auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen“ (§ 20 Abs. 2). Die Versicherung muss also eine anerkannte Statistik vorlegen, aus der hervorgeht, dass z.B. beim Abschluss einer Unfallversicherung, das Unfallrisiko dieser behinderten Frau größer ist als bei Menschen ohne diese Beeinträchtigung. Kann die Versicherung diese Statistik nicht vorlegen, muss sie die behinderte Frau zu den gleichen Bedingungen versichern, wie alle anderen KundInnen.
PAGE  
2

